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Kreissportbund Sonneberg e.V. •  Bahnhofstraße 66 • 96515 Sonneberg 

 

An alle Vereine des 
Landkreises Sonneberg 
 

          06.04.2016 
Informationen 
 
Werte/r Sportfreund/in ………………..………., 
 

 
Rundschreiben 02/2016 
 

1. Kein Wettbewerb „Sterne des Sports“ im Jahr 2016  
Durch die VR Bank Coburg wurde mitgeteilt, dass es im Jahr 2016 keinen Wettbewerb „Sterne des 
Sports“ auf regionaler Ebene geben wird.  
 

2. 5. Familiensportfest am 28.5. 2016 (Termin vormerken) 
Das Familiensportfest mit integriertem Kinderfest findet am 28. Mai auf der Freisportanlage statt. Dort 
besteht auch die Möglichkeit, das Sportabzeichen gebührenfrei abzulegen. Ausschreibung hierzu  erfolgt  
zeitnah. 
 

3. Ehrungen für verdienstvolle Funktionäre / Ehrenamtliche in der Kinder- und 
Jugendarbeit im Sport 
Die Vereine (Vorsitzenden/Vorstände) werden gebeten, Auszeichnungsvorschläge für besonders 
verdienstvolle Funktionäre und Ehrenamtliche in den Kategorien  
- Bester Übungsleiter 
- Bester Organisator und  
- Bester Ehrenamtlicher 
 

bis zum 30.6.16. als schriftlich beim KSB/KSJ Sonneberg, Bahnhofstraße 66, 96515 Sonneberg, 
Tel./Fax: 03675-702967, E-Mail: ksb-son@t-online.de einzureichen. Am Kreisjugendausschuss 
(5.9.) sollen diese Sportfreunde/Innen dann geehrt werden. 
 

4. Wichtige Termine (Veranstaltungen / siehe auch Bildungsprogramm)  
- 7. Tanzfestival, SBBS, (Sonntag, 10.4., 14 Uhr) 
- Seniorensport Badminton in Mengersgereuth-H. (Montag, 11.4., 13.30 Uhr)  
- Seniorensport Nordic Walking in Neufang (Donnerstag, 14.4., 13 Uhr)  
- FB Breitensport, Lauf ABC, TGS Köppelsdorf,  (Freitag, 22.4., 17.30 Uhr)  
- FB Öffentlichkeitsarbeit, KSB Geschäftsstelle (Donnerstag, 28.4., 18 Uhr)  
- 5. Familiensportfest in Neuhaus / Freisportanlage (Samstag, 28.5., 13 Uhr) 
- Kreisjugendausschuss (Montag, 5.9., Aula des Gymnasiums)  
- Mitgliederversammlung KSB  (Sonnabend, 24.9., Aula des Gymnasiums)  
 

5. Gemeinnützigkeit des Sportvereins (WICHTIG) 
Jene Sportvereine, die in 2014 oder 2015 einen neuen Gemeinnützigkeitsbescheid vom Finanzamt 
erhalten haben (und diesen bisher noch nicht beim KSB Sonneberg abgegeben haben), bitte ich, eine 
Kopie der aktuellen Gemeinnützigkeit an den Kreissportbund zu senden. Eine Kopie wird dann an den 
Landessportbund (LSB) weitergeleitet. Diese muß beim LSB vorliegen, damit der LSB Zuwendungen an 
die SV vornehmen kann. Freistellungsbescheide, die im Jahr 2012 ausgestellt wurden, sind veraltet und 
der Verein dadurch nicht mehr förderfähig. (siehe Datenbank/verminet8)  
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Förderung des Ehrenamtes 
           6.4.2016 
Werte/r Vorsitzende/r ………………………,  
 
auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit, entsprechend dem Amtsblatt 2/2016 
(vom 27.2.2016, Seite 7) des Landkreises Sonneberg Punkt B verdienstvolle, 
ehrenamtlich tätige Sportfreunde/innen in Form von 

1. persönlichen Ehrungen 
2.   Dankeschön- bzw. Ehrungsveranstaltungen   zu ehren. 

 
Außerdem können   

3.   Kosten für Aus- und Weiterbildungen, die zur ehrenamtlichen Tätigkeit  
      von Nutzen sind     anteilig bezuschusst werden. 
 

Ich bitte Sie, die genauen Ausführungen zur Förderung des Ehrenamtes im Amtsblatt des 
Landkreises Sonneberg, welches alle Haushalte erhalten haben, nachzulesen. Wenn es 
Fragen dazu gibt, gebe ich Ihnen gerne Auskunft.  
 

Da die Mittel nur über den Kreissportbund angefordert werden können, bitte ich Sie mit 
dem Vorstand darüber zu beraten und bei Antrag auf Fördermittel beiliegendes Formular 
auszufüllen und an den Kreissportbund bis spätestens 1. Mai 2016 zu senden.  
Bitte halten Sie den Termin unbedingt ein, da der KSB die Mittelanforderung für den 
Sportkreis Sonneberg erarbeiten muss. (Später eingehende Anträge bleiben 
unberücksichtigt). 
 

Des weiteren wird darauf hingewiesen, dass nur Vereine in den Genuss von 
Ehrenamtsmitteln kommen können, die an der Mitgliederversammlung des KSB 
(Samstag, 24.9.) entsprechend dem Delegiertenschlüssel teilnehmen, deren 
Gemeinnützigkeitsbescheid aktuell ist und die keine Zahlungsrückstände beim KSB 
und LSB haben. 
 
Nach Erhalt des Bewilligungsbescheides über die Höhe der Zuwendung für die Förderung 
des Ehrenamtes wird der Vorstand des KSB Sonneberg über die Weiterreichung der 
Ehrenamtsgelder entscheiden. 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 

J. Eckstein 
Vereinsberater 
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Bitte bis zum 1. Mai 2016 an den KSB Sonneberg zurück 
 
Der SV/KFA ............................................................................. 
 
beantragt für die Ehrung für verdienstvolle ehrenamtlich tätige Sportfreunde: 
 
 
1. persönliche Ehrungen: 
 

Funktion: 
 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 
 

2. Dankeschön- bzw. Ehrungsveranstaltung:  (keine Mitgliederversammlung) 
 

Veranstaltung/Teilnehmerzahl: 
 
...................................................................................................... 
 

 
3. Teilrückerstattung von Kosten für Aus- und Weiterbildung die der ehrenamtlichen 
Tätigkeit von Nutzen sind (z. B. Lizenzerwerb, Weiterbildung) 
Bitte nur beantragen, wenn Maßnahmen im laufenden Jahr vorgesehen sind. 
 

Ausbildung/Weiterbildung: 
 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
............................................................................................................... 
 
Der Vorstand des SV/KFA versichert, dass es sich bei der Beantragung der Ehrenamtsmittel 
um ehrenamtlich Tätige handelt, die keinerlei Entschädigung für ihre aufgeführte Tätigkeit 
erhalten. 
 
Grundlage der Ehrenamtsförderung ist die Teilnahme an der Mitgliederversammlung entsprechend 
des Delegiertenschlüssels. Der KSB Sonneberg weist darauf hin, dass bei der Vergabe von 
Fördermitteln kein Rechtsanspruch besteht. 
 
 
 
 
Datum:................................................................ .............................................. 
       Unterschrift/Stempel SV/KFA 

 


